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meilinsame B  a der 21 tholischen en Notare, Juristen, Kirchenmänner, Kechts- und Kir-
chenhistoriker werden das Buch mut Gewinn benüt-Kraft getreten ist, erscheinen jetzt uch dıe notwen-
zendigen rbeitshilfen für die kanonistische1! Vf.,

der der nNnıversı1a| Freiburg lehrt, hat sich für cdıe Gegliedert ist das auf drei Bände ere!l  ete WerkErstellung der vorgelegten Synopse spezielle Kom-
petenz adurch erworben, dafß ıner der verant-

sehr verschieden ange Abschnitte:
wortlichen 'ater die oordination, die ıntel- Österreichisches Verfassungsrecht und internatlo-

nales Vertragsrecht; esetzliche erkennungJung die ıte!l SOWI1e die interne Kohärenz und
Einheitlichkeit der Terminologie des CEO WAÄärTr, ıne (von Kirchen und Religionen); Gesetzlich Ner-

ätigkeit, die VOIN aps bel der Prasentation kannte Kirchen; Gesetzlich anerkannte Religions-
des Ostkiır:ı  CX hervorgehoben wurde. gemeinschaften; inzelne Sachbereiche. Der VOTI-

liegende rste Band enthält die Materien - cClie
Die €el| 1ces, die ZUS mut der Apostol. anı 2— werden dem Abschnitt gewidmet SeIN.
onst. 'astor bonus über die Kurie das NE OTrpPUS Von Verweisen wird ohem Maßie ‚e2DTaucC! gC-

macht. aher ıst dieser Band sich NHein nochIuUrIS CAaNnonIiCI darstellen, regeln Z£Wäal eiıne ahnliche
aterı1e, doch stehen s1e verschiedenen tstra- schwer benützbar, weil ben häufig auf Materien
ditionen. Daraus ergl sich uch die auffallende Un- den en Damm! Bezug ZSCNOMUNECEN wird.
erschie:  chkei! der 5Systematik. en der sinnvoll, bereits eine Übersicht —  ber die Betrefte der
CIC der aten. Kirche er ung noch ausständigen ände, die hoffentlich bald eTl-
das Munera-Schema VOoO Leiten, Lehren und Heilıi- scheinen werden, ringen (XVIN
geCn gegliedert wurde, folgt der COCFÖO der kath. AINZ Rudolf Zinnhobler
orientalischen en der klassischen Einteilung

„Titel” muit teilw. gaAIlZ anderer Gewichtung und
Anordnung. Daraus entste. das geforderte VeOI- a BLUM NIKOLAUS, Die Gedanken-, GEeWwiSssSens- und
gleichende Studium, das „die egl harmo': Religionsfreiheit ach der uropäischen EeNSC}  -
Vielfalt des Schatzes der Kıten der kath. Kirche“ rechts!  vention. taatskırchenrechtl. andlun-
deutlich machen soll, die Schwierigkeit der uord- SCn 19) Duncker Humblot, Berlin 199  ©
NUun_n; und Gegenüberstellung. 78,—.
Die hier erarbeitete Canones-5ynopse erleichtert das Die ‚uropäische Menschenrechtskonvention Von

Auffinden der alternatıven bzw. übereinstimmenden 1950 (EMRK) Setizt einen Mindeststandard die
Mitglieder des ‚uroparates und überwacht seineRechtsgestaltungen, wobei insbesondere die tatıon Einhaltung durch die ‚uropäische Kommuission undder ollen Überschriften die jeweilige Zuordnung @1I- den Gerichtshof nschenrechte. diesem Rah-leichtert. Die verdienstvolle Arbeii  nn Ste'!} ZUunäaı

den CIC dem CEO gegenüber und nımmt eıinem en spielt die Religionsfreiheit eine ZWäaTl nicht ZEeN-

zweıten deren VOT. Sie ist eın nuüch- trale, aber doch sehr beachtende olle. Vf. be-
schreibt zuerst Entstehung, Rechtsnatur undternes, Der wichtiges en den wılıssen- innerstaatlicheeSOWIe Auslegung der EMRKschaftlich Tätigen. und Rechtsschutzsystem. Der Hauptteil des Wer-1INZ everin erhilger kes mel sich der Religionsfreiheit als Individual-
recht, ihrem ang und ihren Schranken. Die
gleichgeordnete, aber weniger bedeutsame Gewis-GAÄAMPL INGE POTZ RICHARD SCHINKELE sensfreiheit und die Ge'  enfreiheit werden aM}BRIGITTE, Österreichisches Staatskirchenrech: Ge- >G5SeHMN an Schließlich wird auf die Religi-setze, Materialien, Rechtssp:  ung, onsfreiheit Rech!  P der Kirchen undÖOrac, Wien 199 Kunstleder. 1320,—. laubensgemei  en und deren Selbstbestim-

Das Werk hat Vorganger die hier ortge- mungsrecht eingegangen; diese stellen eiıne eUeTE
und auf den neuesten Stand gebracht werden. Entwicklung der Anwendung der dar.

aährend vorliegenden Werk esetze, die Kirch- Alle diese Themenkreise werden ihren Einzelfra-
liches [1UT unter anderem etrefien (z. 'aats-
grundgesetz Von 1867), auszugsweise wiedergege- gCcn Detail an der Rechtsprechung der

werden ausschließlich kirchliche
nannten Rechtsschutzorgane abgehandelt. finden

ben werden, sich eıne eihe Von Gesichtspunkten, die auch
Materialien (Z. Konkordat VO  > Z.U1 Gänze ab- das geltende taats!  enrecht der eutschsprachi-ruckt einzelnen Artikeln bzw. aragraphen SCH Staaten instruktiv sind, aber auch einıge, die eine
der Gesetzestexte sind jeweils Hinweise über seither ortentwicklung anraten. Die gebrachten Beispieleerfolgte Rechtssprechung, Materialien Thema zeıgen die Aktualität der Probleme (Z. ternrecht,

direktund Literaturangaben (leider ohne igabe der VOor- Dienstrecht, ehrdienstverweigerung).
1  P der Verfasser) angefügt. Die weiıte 'assung wird er auch das Verhältnis der Kirchen
des zugrundeliegenden „Staa:  en- ihren Mitgliedern angespr‘  en. Fine gründlicherecht“”, unter dem hier die Gesamtheit aller die reli- Arbeit zZ.u einem Thema, das nicht MNUT: den urısten

Sphäre unmittelbar ‚effenden Normen Vel- interessiert.
tanden wird, ergibt, da{s nahezu alle Sparten des Hans Heimer!N1LZz]geltenden echtes berührt werden. entstand eın
‚ompaktes Gebrauchsbuch des aktuellen- KALDE Au:  niische Interpretationen
chenrechtes, das zugleich eiıne Ausgangs- Codex Iurıs Canonicı1. Abtei-Verlag, en 1990. 56).
basıs die wissenschaftliche 'orschung darstellt. S,
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meinsame Recht der 21 katholischen Ostkirchen in 
Kraft getreten ist, erscheinen jetzt auch die notwen­
digen Arbeitshilfen für die kanonistische Arbeit. Vf., 
der an der Universität Freiburg lehrt, hat sich für die 
Erstellung der vorgelegten Synopse spezielle Kom­
petenz dadurch erworben, daß er einer der verant­
wortlichen Berater für die Koordination, die Eintei­
lung in die XXX Titel sowie die interne Kohärenz und 
Einheitlichkeit der Terminologie des CCEO war; eine 
Tätigkeit, die vom Papst selbst bei der Präsentation 
des Ostkirchenkodex hervorgehoben wurde. 

Die beiden Codices, die zusammen mit der Apostol. 
Konst. Pastor bonus über die Kurie das neue Corpus 
iuris canonici darstellen, regeln zwar eine ähnliche 
Materie, doch stehen sie in verschiedenen Rechtstra­
ditionen. Daraus ergibt sich auch die auffallende Un­
terschiedlichkeit in der Systematik. Während der 
CIC der latein. Kirche in 5 Bücher in Anlehnung an 
das Munera-Schema vom Leiten, Lehren und Heili­
gen gegliedert wurde, folgt der CCEO der kath. 
orientalischen Kirchen der klassischen Einteilung in 
30 "Titel" mit teilw. ganz anderer Gewichtung und 
Anordnung. Daraus entsteht für das geforderte ver­
gleichende Studium, das "die legitime harmonische 
Vielfalt des Schatzes der Riten der kath. Kirche" 
deutlich machen soll, die Schwierigkeit der Zuord­
nung und Gegenüberstellung. 

Die hier erarbeitete Canones-Synopse erleichtert das 
Auffinden der alternativen bzw. übereinstimmenden 
Rechtsges~tungen, wobei insbesondere die Zitation 
der vollen Uberschriften die jeweilige Zuordnung er­
leichtert. Die verdienstvolle Arbeit stellt zunächst 
den CIC dem CCEO gegenüber und nimmt in einem 
zweiten Teil deren Umkehrung vor. Sie ist ein nüch­
ternes, aber wichtiges Instrument für den wissen­
schaftlich Tätigen. 
Linz Severin Lederhilger 

• GAMPL INGE I POTZ RICHARD I SCHINKELE 
BRIGITTE, Österreichisches Staatskirchenrecht . Ge­
setze, Materialien, Rechtssprechung, Bd. 1. (493). 
Orac, Wien 1990. Kunstleder. S 1320,-. 
Das Werk hat Vorgänger (1895, 1958), die hier fortge­
führt und auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Während im vorliegenden Werk Gesetze, die Kirch­
liches nur unter anderem betreffen (z. B. Staats­
grundgesetz von 1867), auszugsweise wiedergege­
ben werden, werden ausschließlich kirchliche 
Materialien (z. B. Konkordat von 1933) zur Gänze ab­
gedruckt. Den einzelnen Artikeln bzw. Paragraphen 
der Gesetzestexte sind jeweils Hinweise über seither 
erfolgte Rechtssprechung, Materialien zum Thema 
und Literaturangaben (leider ohne Beigabe der Vor­
namen der Verfasser) angefügt. Die weite Fassung 
des zugrundeliegenden Begriffs "Staatskirchen­
recht", unter dem hier die Gesamtheit aller die reli­
giöse Sphäre unmittelbar betreffenden Normen ver­
standen wird, ergibt, daß nahezu alle Sparten des 
geltenden Rechtes berührt werden. So entstand ein 
kompaktes Gebrauchsbuch des aktuellen Staatskir­
chenrechtes, das zugleich eine wertvolle Ausgangs­
basis für die wissenschaftliche Forschung darstellt. 
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Notare, Juristen, Kirchenmänner, Rechts- und Kir­
chenhistoriker werden das Buch mit Gewinn benüt­
zen. 

Gegliedert ist das - auf drei Bände berechnete - Werk 
in fünf sehr verschieden lange Abschnitte: 

I. Österreichisches Verfassungsrecht und internatio­
nales Vertragsrecht; 11. Gesetzliche Anerkennung 
(von Kirchen und Religionen); 11. Gesetzlich aner­
kannte Kirchen; IV. Gesetzlich anerkannte Religions­
gemeinschaften; V. Einzelne Sachbereiche. Der vor­
liegende erste Band enthält die Materien I-IV, die 
Bände 2-3 werden dem Abschnitt V gewidmet sein. 
Von Verweisen wird in hohem Maße Gebrauch ge­
macht. Daher ist dieser 1. Band für sich allein noch 
schwer benützbar, weil eben häufig auf Materien in 
den Bänden 2-3 Bezu.g genommen wird. So war es 
sinnvoll, bereits eine Ubersicht über die Betreffe der 
noch ausständigen Bände, die hoffentlich bald er­
scheinen werden, zu bringen (XVII). 
Linz Rudolf Zinnhobler 

• BLUM NIKOLAUS, Die Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit nach Art. 9 der Europäischen Menschen­
rechtskonvention. (Staatskirchenrechtl. Abhandlun­
gen Bd. 19). Duncker & Humblot, Berlin 1990. (202). 
DM 78,-. 

Die Europäische Menschenrechtskonvention von 
1950 (EMRK) setzt einen Mindeststandard für die 
Mitglieder des Europarates und überwacht seine 
Einhaltung durch die Europäische Kommission und 
den Gerichtshof für Menschenrechte. In diesem Rah­
men spielt die Religionsfreiheit eine zwar nicht zen­
trale, aber doch sehr zu beachtende Rolle. Vf. be­
schreibt zuerst Entstehung, Rechtsnatur und 
innerstaatliche Geltung sowie Auslegung der EMRK 
und ihr Rechtsschutzsystem. Der Hauptteil des Wer­
kes widmet sich der Religionsfreiheit als Individual­
recht, ihrem Umfang und ihren Schranken. Die 
gleichgeordnete, aber weniger bedeutsame Gewis­
sensfreiheit und die Gedankenfreiheit werden ange­
messen behandelt. Schließlich wird auf die Religi­
onsfreiheit als Recht der Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften und deren Selbstbestim­
mungsrecht eingegangen; diese stellen eine neuere 
Entwicklung in der Anwendung der EMRK dar. -
Alle diese Themenkreise werden in ihren Einzelfra­
gen im Detail anhand der Rechtsprechung der ge­
nannten Rechtsschutzorgane abgehandelt. Es finden 
sich eine Reihe von Gesichtspunkten, die auch für 
das geltende Staatskirchenrecht der deutschsprachi­
gen Staaten instruktiv sind, aber auch einige, die eine 
Fortentwicklung anraten. Die gebrachten Beispiele 
zeigen die Aktualität der Probleme (z. B. Elternrecht, 
Dienstrecht, Wehrdienstverweigerung). Indirekt 
wird mitunter auch das Verhältnis der Kirchen zu 
ihren Mitgliedern angesprochen. - Eine gründliche 
Arbeit zu einem Thema, das nicht nur den Juristen 
interessiert. 
Laßnitzhöhe Hans Heimerl 

• KALDE PRANZ, Authentische Interpretationen zum 
Codex Iuris Canonici. Abtei-Verlag, Metten 1990. (56). 
Kart. DM 8,-. 
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Die Zusammenstellung enthält die seit dem Inkraft- Rechtssammlung entspricht ınem pri  en
dürfnis aller, die mıit Fragen des onischen Rechtdes CIC/1983 bis einschließlich 1989”

dum Jegis  04 ETSANSCHEN und den ublizierten beschäftigt sind, die Zugänglichkeit der Von
authentischen Interpretationen Bestimmungen den Bischofskonferenzen erlassenen Normen schon

des geltendenenGese:Dieer- allein wWwe! ist, da{fß G-  Fa alle Bischofs-
gabe erfolgt sowohl ateinischen Originalwortlaut konferenzen ein eıgenes Promulgationsorgan

auch deutscher Übersetzung, elch etzterer Je- ben ge]  en haben.
Passau Helmuth Preeweiıls eine leitsa:  ge assung des gebnisses der

betreffenden Interpretation vorangestellt wird.

Die ınem eigenen zusammengestellte Bıi-
bliographie Zu jeder Entscheidung ıst dreigeteilt AHLERS REINHILD, Communi1o Eucharıistica Eiıne
„Editiones”, „Adnotationes/Commentarıa“ und
„Nota! Übersichtlich angelegte Indices erleich-

enrechtliche Untersuchung Eucharistie-
ehre exX Iurıs Canonicl. Eichst  er tudien,

tern die Benutzung. Neue olge, 29) Verlag Friedrich Pustet,
Regensburg 1990 Ppb. C 406,—.Es ware zZu wünschen, da{fß eine Fortsetzung die

ab 1990 ErgangeNeEN DZWwW. ergehenden authentischen Die vorliegende Arbeit ıst eines der wenigen erke,
Interpretationen olgen wird. die Fragen des erneuerten Sakramentenrechtes bzw.
Passau Helmuth Pree das Eucharistierecht ZUM Gegenstand

haben, und allein schon deshalb sehr achtenswe:
Die utorineldiee1| Kapitel.
sten Kapitel werden rundlinien der dogmatischenSOCHMILIZ HERIBERT/KAL| Partıku- Eut  tielehre 1€!] wobel die einschlägigenlarnormen deutschsprachigen Bischo;  nferenzen. Aussagen des Vat. onzils und die nach dem Kon-

Abtei-Verlag,en 199  O 135). Brosch. 16,80. geführte sakramententheologische 10N
Die ischofskonferenzen besitzen die Vollmacht Mittelpunkt stehen Das zweıte Kapitel dient
ZU Erlaß allgemein verbindlicher Regelungen dem 'e1ls VOoIl Sinn undeu!der esetzeS-
dem universellen rchenre! (c. IC) VOT- systematischen ordnung der Kodexnormen
gezeichneten Rahmen: Sje können „decreta gENCIA- heiligen Eucharistie (57-—65) en Kapitel,
lia” 209 CIC (die eigentlich ese!l sind) ınem ernstück des Buches, befafst sich die
und „decreta generalia executoria” SCHN. 31—33 utorın mit Genese und der theologi  en

jenen Materien erlassen, denen ihnen die Kom- Leıitsatze des CIC Z.U) FEucharısthe (67-92). UuM-

petenz hiezu endurch das uniıverselle Recht fangreichen vierten Kapitel werden unter dem 1te
oder durch spezielle Anordnung des Apostolischen „Die als auelemen! der communN1l0o“

eingeräumt wird. Die Bischofs!]  erenzen
dürfen Rahmen der ihnen zukommenden Lel-

ktuelle Fragen des TI  ;  e  ts und der Zulassung
ZUIN Eucharistieempfang ehanı (93-1 62). Richti-

tungsvollmacht wohl auch Instruktionen (verwal- gerweise unterstreich! das Werk, da{fs der Diskus-
tungsinterne Anordnungen IC) rlassen, S10N um die V(  il wiederverheirateten Ge-
und sind arul! hinaus gewissen en ZUT Set- chiedenen n der Kommunıion neben der
ZUN| Von Einzelverwaltungsakten befugt. kirchenrec!  en VOTLT lem die moraltheologische
Wenn uch cht jede ischofskonferenz schon alle ‚omponente Berücksichtigung finden mußßs. Das

Kapitel ist verschiedenen Sonderfragen des
zukommenden Normsetzungskompetenzen voll- ucharistherechtes gewidmet: Vorabendmesse, prıe-ständig ausgeschöpft hat, konnten die Hg sterloser Wortgottesdienst Sonntag, mehrmaligermuit gutem Grund davon ausgehen, die Rege- Kommunionempfang, Kommunionspendung, | —-

lungstätigkeit TEeIC| der deutschsprachigen Bi- tische üchternheit (163-184) Personen- und
schofskonferenzen wenigstens eın e) Ausmafß Canonesregister erleichtern den Gebrauch des Bu-

vorläufiger Vollständigkeit errel! hat, dafß die ches.Herausgabe der bislang vorliegenden allgemein-ver-
bindlichen Normen gerechtfertigt erschien. Insgesamt ste! das Werk eıne Bereicherung der

chen Rechtswissenschaft dar. Es eröffnet den
Der Textteil (I) sSte die Partikularnormen der Berli- Zugang zZz.u Theologie und der chenrechtli-
NerT, der Deutschen, der Osterreichischen und der chen, besonders odikarıschen Normen ZUI gen
Schweizer Bischofskonferenz synoptisch ZUSaIunNel. Eucharistie und Jen! SO  SO der Erschließung zentraler
Der Teil brin die Fundorte SOWle Literaturanga- Bereiche der kirchlichen Rechts- und Lebensord-
ben. Es werden außerdem Zzwel hreiben des Apo- NUN| DieenThemen und deren Autfberei-
tolischen Stuhles Angelegenheit der Wahrneh- besonders die sprachliche Fassung, erlauben
MUN: der der üuschofskonferenz zugewilesenen CD, die Studie trotz akademisch-wissenschaftli-
‚ompetenzen abgedruckt; eine Liste ste! jene Fälle chen ers ınem weiteren Leserkreis
ZUSaHUNECN, denen die ischofskonferenz ergan- andreichung empfehlen. Priestern und allen,
zende artikularnormen ZU) CIC erlassen kann denen eın vertieftes erstandnıs der helligen Eucha-
bzw. muß. Den Abschlufß des Bandes en ein ristie und ihrer rechtlichen Grundlagen eın egen
kürzungsverzeichnis, eın Sachregister und eın Cano- ist, das Werk vielen Tragen wertvolle Infor-
nesregıster. matonen und theologische OUOrientierung, geben.
e erausga!l dieser übersichtlic) gestalteten Salzburg 'ohann Hirnsperger
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Die Zusammenstellung enthält die seit dem Inkraft­
treten des CIC/1983 bis einschließlich 1989 "per mo­
dum legis" ergangenen und in den AAS publizierten 
23 authentischen Interpretationen zu Bestimmungen 
des geltenden kirchlichen Gesetzbuches. Die Wieder­
gabe erfolgt sowohl ~ lateinischen Originalwortlaut 
als auch in deutscher Ubersetzung, welch letzterer je­
weils eine leitsatzartige Fassung des Ergebnisses der 
betreffenden Interpretation vorangestellt wird. 

Die in einem eigenen Anhang zusammengestellte Bi­
bliographie zu jeder Entscheidung ist dreigeteilt in 
"Editiones", "Adnotationes/Commentaria" und 
"Notabilia". Übersichtlich angelegte Indices erleich­
tern die Benutzung. 

Es wäre zu wünschen, daß eine Fortsetzung für die 
ab 1990 ergangenen bzw. ergehenden authentischen 
Interpretationen folgen wird. 
Passau Helmuth Pree 

• SCHMITZ HERIBERT /KALDE FRANZ, Partiku­
/arnormen der deutschsprachigen Bischofs/ronferenzen. 
Abtei-Verlag, Metten 1990. (135). Brosch. DM 16,80. 
Die Bischofskonferenzen besitzen die Vollmacht 
zum Erlaß allgemein verbindlicher Regelungen in 
dem vom universellen Kirchenrecht (c. 455 CIC) vor­
gezeichneten Rahmen: Sie können "decreta genera­
lia" gern. c. 29 f. CIC (die eigentlich Gesetze sind) 
und "decreta generalia executoria" gem. c. 31-33 CIC 
in jenen Materien erlassen, in denen ihnen die Kom­
petenz hiezu entweder durch das universelle Recht 
oder durch spezielle Anordnung des Apostolischen 
Stuhles eingeräumt wird. Die Bischofskonferenzen 
dürfen im Rahmen der ihnen zukommenden Lei­
tungsvollmacht wohl auch Instruktionen (verwal­
tungsinterne Anordnungen gem. c. 34 CIC) erlassen, 
und sind darüber hinaus in gewissen Fällen zur Set­
zung von Einzelverwaltungsakten befugt. 

Wenn auch nicht jede Bischofskonferenz schon alle 
ihr zukommenden Normsetzungskompetenzen voll­
ständig ausgeschöpft hat, so konnten doch die Hg. 
mit gutem Grund davon ausgehen, daß die Rege­
lungstätigkeit im Bereich der deutschsprachigen Bi­
schofskonferenzen wenigstens ein solches Ausmaß 
an vorläufiger Vollständigkeit erreicht hat, daß die 
Herausgabe der bislang vorliegenden allgemein-ver­
bindlichen Normen gerechtfertigt erschien. 

Der Textteil (I) stellt die Partikularnormen der Berli­
ner, der Deutschen, der Österreichischen und der 
Schweizer Bischofskonferenz synoptisch zusammen. 
Der 11. Teil bringt die Fundorte sowie Literaturanga­
ben. Es werden außerdem zwei Schreiben des Apo­
stolischen Stuhles in Angelegenheit der Wahrneh­
mung der der Bischofskonferenz zugewiesenen 
Kompetenzen abgedruckt; eine Liste stellt jene Fälle 
zusammen, in denen die Bischofskonferenz ergän­
zende Partikularnormen zum CIC erlassen kann 
bzw. muß. Den Abschluß des Bandes bilden ein Ab­
kürzungsverzeichnis, ein Sachregister und ein Cano­
nesregister. 
Die Herausgabe dieser übersichtlich gestalteten 
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Rechtssammlung entspricht einem praktischen Be­
dürfnis aller, die mit Fragen des kanonischen Rechts 
beschäftigt sind, zuma1 die Zugänglichkeit der von 
den Bischofskonferenzen erlassenen Normen schon 
allein dadurch erschwert ist, daß nicht alle Bischofs­
konferenzen ein eigenes Promulgationsorgan ins le­
ben gerufen haben. 
Passau Helmuth Pree 

• AHLERS REINHILD, Communio Eucharistica. Eine 
kirchenrechtliche Untersuchung zur Eucharistie­
lehre im Codex Iuris Canonici. (Eichstätter Studien, 
Neue Folge, Bd. 29). (192). Verlag Friedrich Pustet, 
Regensburg 1990. ppb. S 406,-. 

Die vorliegende Arbeit ist eines der wenigen Werke, 
die Fragen des erneuerten Sakramentenrechtes bzw. 
das kodikarische Eucharistierecht zum Gegenstand 
haben, und allein schon deshalb sehr beachtenswert. 
Die Autorin gliedert die Arbeit in fünf Kapitel. Im er­
sten Kapitel werden Grundlinien der dogmatischen 
Eucharistie1ehre skizziert, wobei die einschlägigen 
Aussagen des 11. Vat. Konzils und die nach dem Kon­
zil geführte sakramententheologische Diskussion im 
Mittelpunkt stehen (33-55). Das zweite Kapitel dient 
dem Aufweis von Sinn und Bedeutung der gesetzes­
systematischen Anordnung der Kodexnormen zur 
heiligen Eucharistie (57-65). Im dritten Kapitel, 
einem Kernstück des ganzen Buches, befaßt sich die 
Autorin mit Genese und Inhalt der theologischen 
Leitsätze des CIC zur Eucharistie (67-92). Im um­
fangreichen vierten Kapitel werden unter dem Titel 
"Die Eucharistie als Aufbauelement der communio" 
aktuelle Fragen des Predigtrechts und der Zulassung 
zum Eucharistieempfang behandelt (93-162). Richti­
gerweise unterstreicht das Werk, daß in der Diskus­
sion um die Teilnahme von wiederverheirateten Ge­
schiedenen an der hl. Kommunion neben der 
kirchenrechtlichen vor allem die moraltheologische 
Komponente Berücksichtigung finden muß. Das 
fünfte Kapitel ist verschiedenen Sonderfragen des 
Eucharistierechtes gewidmet: Vorabendmesse, prie­
sterloser Wortgottesdienst am Sonntag, mehrmaliger 
Kommunionempfang, Kommunionspendung, eu­
charistische Nüchternheit (163-184). Personen- und 
Canonesregister erleichtern den Gebrauch des Bu­
ches. 

Insgesamt stellt das Werk eine Bereicherung der 
kirchlichen Rechtswissenschaft dar. Es eröffnet den 
Zugang zu Theologie und Inhalt der kirchenrechtli­
chen, besonders kodikarischen Normen zur heiligen 
Eucharistie und dient so der Erschließung zentraler 
Bereiche der kirchlichen Rechts- und Lebensord­
nung. Die behandelten Themen und deren Aufberei­
tung, besonders die sprachliche Fassung, erlauben 
es, die Studie trotz ihres akademisch-wissenschaftli­
chen Charakters einem weiteren Leserkreis als 
Handreichung zu empfehlen. Priestern und allen, 
denen ein vertieftes Verständnis der heiligen Eucha­
ristie und ihrer rechtlichen Grundlagen ein Anliegen 
ist, kann das Werk in vielen Fragen wertvolle Infor­
mationen und theologische Orientierung geben. 
Salzburg Johann Hirnsperger 


